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Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Finanzverwaltung Halbinger, Johann 18.08.2017 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Finanzausschuss 13.09.2017  öffentlich 

 
 

Antrag TSV Neufahrn auf Gewährung eines zinslosen Darlehens 
 
Sachverhalt: 
 
Der TSV Neufahrn erneuert derzeit den Hallenboden der vereinseigenen Sporthalle. Die 
entstehenden Kosten werden von der Gemeinde nach der Sportförderrichtlinie mit 12 % be-
zuschusst. Die Mittel hierfür sind im Haushalt eingestellt. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich zahlungswirksam auf voraussichtlich  
€ 105.000,-. Die Finanzierung erfolgt über eine vom Verein gebildete Rücklage in Höhe von 
€ 50.000,-, dem gemeindlichen Investitionszuschuss in Höhe von € 12.600,- und einem vom 
BLSV in Aussicht gestellten Zuschuss (Höhe ist noch nicht bekannt). Der aktuell noch offene 
Betrag (€ 42.400,-) soll über ein zinsloses Darlehen der Gemeinde finanziert werden. Der 
TSV wird das Darlehen in gleichbleibenden Raten in einem Zeitraum von 15 Jahren, begin-
nend im Jahr 2018, an die Gemeinde zurückbezahlen. Der vom BLSV erwartete Zuschuss 
soll als Sondertilgung nach Eingang sofort zurückbezahlt werden, somit werden die jähr-
lichen Raten entsprechend verringert. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss beschließt, dem TSV Neufahrn für die Sanierung des Hallenbodens 
der vereinseigenen Sporthalle ein zinsloses Darlehen über € 42.400,- zu gewähren. Die 
Laufzeit des Darlehens beträgt 15 Jahre und endet 2032. Eine Sondertilgung ist möglich. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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